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von Rechtsanwalt Nicolai Amereller

Verkauf digitaler Inhalte gemäß EU-
Verbraucherrechterichtlinie: IT-Recht Kanzlei
bietet AGB und Widerrufsbelehrung an

Sie bieten als Unternehmer den Verkauf digitaler Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Datenträger
an den Verbraucher geliefert werden (z.B. Download von Software, Videos oder Musik), an und möchten
sichergehen, ab dem 13.06.2014 diesbezüglich eine rechtssichere Widerrufsbelehrung zu verwenden?

Die IT-Recht Kanzlei stellt Ihnen gerne eine für die Lieferung solcher digitaler Inhalte zugeschnittene
und somit an die neue gesetzliche Lage ab dem 13.06.2014 angepasste Widerrufsbelehrung sowie
entsprechende AGB zur Verfügung.

Die sich durch die Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie in deutsches Recht ergebenden
gesetzlichen Änderungen machen es erforderlich, ab dem 13.06.2014 für die Lieferung digitaler Inhalte,
die nicht auf einem körperlichen Datenträger an den Verbraucher geliefert werden, eine spezielle
Widerrufsbelehrung vorzuhalten. Widerrufsbelehrungen für die Lieferung von Waren oder die
Erbringung von Dienstleistungen dürfen für die Lieferung digitaler Inhalte, die nicht auf einem
körperlichen Datenträger an den Verbraucher geliefert werden, nicht verwendet werden.

Unter digitalen Inhalten versteht der Gesetzgeber solche Daten, die digital hergestellt und
bereitgestellt werden. Diese werden dann nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert, wenn sie
zum Download oder Streaming bereitgehalten werden oder sonst rein unkörperlich übermittelt werden
(z.B. Versand via Email). Typische Fallgruppen sind Downloads oder Streaming von Musik, Software,
Ebooks oder Videos sowie das Anbieten von Apps und Onlinespielen.

Es gilt daher, zum Stichtag 13.06.2014 eine spezielle Widerrufsbelehrung für solche digitalen Inhalte
vorzuhalten. Eine Übergangsfrist existiert nicht.

Vermeiden Sie den unnötigen Abmahngrund einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung. Mit unseren
Rechtstexten sind Sie auf der sicheren Seite, auch in Bezug auf die Lieferung digitaler Inhalte.
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